
Wie lange?
Beitrag von „mrsyellow“ vom 22. November 2010 17:51

"Nein" stimmt nicht so ganz. Es kommt ganz darauf an: Bist du über zwei Jahre an einer Schule
mit dem gleichen Vertrag, in dem stets der gleiche Grund für die Vertretung angegeben ist (z.
B. weil Kollegin XY im Mutterschutz ist), so ist das unzulässig. Das bedeutet, es muss
spätestens alle zwei Jahre einen neuen Grund für deine Vertretung geben. Meine Mentorin hat
sich damals (vor 30 Jahren oder so) nämlich genau über diese Schiene in die Planstelle
geklagt...
Heute passen die Schulämter da besser auf...blöd für alle Angestellten.
Lass den Kopf nicht hängen. Es klappt sicher bald mit der Planstelle. Wie lange wartest du denn
schon? Ich fühle mit dir, hab selber lange diesen Vertretungsmist gemacht...=(

LG,
mrsy

1https://www.lehrerforen.de/thread/27664-wie-lange/?postID=223228#post223228
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